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Satzung
Ruder-Club Raürnsdorf e.V.

' S 1 Name Sib. Geschäftsiahr

Der Verein trägt den Namen: Ruder-Club Rahnsdorf Luftfahrt e.V..
Er ist am 12.04.1992 gegründet worden

. Sein Sitz ist in Berlin. Die Eintagung in das Vereinsregister ist beim zuständigen Berliner' . Amtsgericht erfolgt.
Der Verein'ist MiQlied des Landessportbundes Berliq des Landesruderverbandes Berlin, des

- Deutschen Ruderverbandes und erkennt deren Satzungen sowie Ordnungen an.
Das Geschitftsjahr des Vereins läuft vom 0l. Januar bis zum 31. Dezember.

S 2Zweck "
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnittes ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung und zwar durch Ausübung des
Rudersportes und ergänzender Sportartea.
Die Mtglieder nehmen am regelmäßigen Training und an Wettkämpfen teil.
Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Er fö1dert die Jugend und erfüllt soziale Zwecke.

, Die drgane iles üereins uben ihre Tatigkeit ehrenamiiich aus.
Bei Bedarf können Vereinsämtem im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten

, ', L.u .pntgeltlich, auf der Grundlage eines Dienstvertrages oder gegen Zahlung einer
'Aufu. andsentschädigung nach $3 Nr. 26a ESTG ausge{ibt werden.
Die Entscheidung über eine entgeltliche Vereinstätigkeit trilft die Mitgliederversammlung.
Gleiches gilt fi.ir die Votragsinhalte und Bedingungen.

. Die Mitgliederversammlung ermächtigt den Vorstand darüber zu entscheiden.
Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur zu satzungsmäßigen Zwecken verwendet
werden.
Die Mitglieder erhalten teine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.
Es darfkeine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind oder durch
unverhältrismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.
Der Verein räumt den Angehörigen aller Nationen und Bevölkerungsgruppen gleiche Rechte
€14 und vertritt den Grundsatz parteipolitischer, religiöser und weltanschaulicher Toleranz und
Neutralität.
Die Mitgliedschaft kann von jedem gemäß $6 der Satzung erworben werden.
Der RCR Luftfahrt e.V. beansprucht die Rechtsnachfolge, aller vgr ihm auf dem Objekt
Dorfshaße 10c in 12589 Berlin-Rahnsdorftätig gewesenen Vereine.
Er llbemimmt die Geschäftstätigkeit vom ,,Sportverein Luftfabrt e.V. - Abteilung Rudem"
nach Übertragung des Nutzungsvertrages ftir dieses Objekt dirch das Bezirksamt Köpenick
aufihn.

rNeufassung des $2 der.satzung des Vereins auf der Jahreshauptversammlung am 10.03.2007
(siehe Pqotokoll der Jahreshauptversammlung vom I 0.03.2007)
oNeufasiung 

des $ 2 der Satzung des Vereins auf der Jahreshauptversammlung am 10.03.2018
( siehe Protokoll der J3hreshauptversammlung vom 10.03.2018)
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I3 Mitelieder

Der Verein hat folgende Mitglieder:

l. Aktive Mitglieder, die das 18. Lebensjalu vollendet haben
2. Öastmitglieder
3. Fördernde Mitglieder
4. Ehrenmitglieder \

5. Jugendliche Mitglieder bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

I 4 Aufnahme neuer Mitslieder

Mitglied kann jede natürliche Person werden. Die Mitgliedschaft muss schriftlich beim
Vorstand beantragt werden und wird vom Vorstand bestätigt. \

le,i Aufnahmeanträgen-lVlinderjähriger ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen
Vertreter erforderlich. Über Neuauftrahmen informiert der Vorstand die
Mitgliederversqrlmlung und begründet seine Entscheidrrng.

Die Mitgliedschaft erlischt durch:' l. Austritt.
2. Tod,
3. Ausschluss,
4. Löschung des Vereins

Zu l'.
Der Austritt ist dem Verein schriftlich mitzuteilen, die Übergabe an ein Mitglied des

Vorstandes ist ausreichend. Er kann, nur zum 31. Dezember unter Einhaltung einer
Kündigungsfüst von zwei Monaten erfolgen. Eine Ausnahme bildet die schriftliche
Willenserklärung bei B eitragserhöhungen.

Zu2.
Die Beitragspflicht eines verstorbenen Mitgliedes endet mit dem Sterbemonat.
Seine Erben haben außer auf überzahlte Beitrtige und evtl. Darlehensforderungen kein
Anrecht auf das Vereinsvermögen.

Zu3.
Ein Mitglied kann vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen werden:

a) wegen erheblicher Verletzung satzungsgemaßär Verpflichtungen,
b) wegen Zahhngsrückstandes mit Beiträgen von einem Jahresb-e trag toaMahnung,
a) wegen eines Verstoßes gegen die Interessen des Vereins oder groü.r unsportlichen

Verhaltens,
d) wegen unehrenhafter Handlungen

In den Fällen a),c) und d) ist vor der Entscheidung dem betroffenen Mitglied die Gelegenheit
zu geben, sich zu rechtfertigen.

'Neufassungdes$5derSatzungo.'v@ammlungaml0.03'20l8
( siehe Protokoll der Jahreshauptversammlung vom tO.Of .ZOtgj
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Der Betroffene ist zu der Verhandlung des Vorstan{es über Ausschluss unter Einhaltung einer
Mindestfrist von 10 Tagen, schriftlich zu laden und anzuhören.

' Die Frist beginnt mit dem Tage der Absendung. Die schriftliche Entscheidung muss
begründet werden und mit einem eingeschriebenen Brief zugestellt werden.
Gegen den Ausschluss ist eine schriftliche Berufung, binnen drei Wochen nach Absendung
der Entscheidung an die Mitgliederversammh'ng zulässig, die dann endgtiltig mit einer
Zweidrittelmehrheit den Ausschluss bestätigen muss.

. , Bei Beendigung der Mitgliedschaft bleiben die Beitragspflicht und sonstige Verpflichtungen
gegenüber dem Verein bis zum Ende des laufenden Geschitftsjahres bestehen.
Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder haben keinen Anspruch auf Anteile aus dem
Vermögen des Vereins. Andere Ansprüche eines ausgeschiedenen oder ausgeschlossenen
Mitgliedes gegen den Verein müssen binnen sechs Monaten nach Erlöschen der
Mitgliedschaft durch einen eingeschriebenen Brief schriftlich dargöhgt und geltend gemacht
werddr.

I 6 Alleemeine Rdöhte und Pftichten

Alle Mitglieder sind verpflichtet, sich entsprechend der Satzung und den weiteren Ordnungen
des Vereins zu verhalten, sowie die Inteiessen und das Ansehen des Vereins zu wahren.
Die Mitglieder sind zu gegenseitiger Rücksichtnahme und Kameradschaft verpflichtet.
Sie haben, mit.Ausnahme der Ehrenmitglieder, Beiträge und Umlagen zu zah\en, die Höhe
wird durch die Mitgliederversammlung festgelegt.
Aktive Mitglieder haben das Recht, sämtliche Einrichtungen des Vereins zu benutzen.

::, Gastmitglieder haben das Recht, an sportlichen und geselligen Veranstaltungen des Vereins
teilzunehmen.
Fördernde Mitglieder haben das Recht, an der Geselligkeit teilzunehmen.
Ehrenmitglieder haben alle Rechte der aktiven Mitglieder.

Q 7 Maßregeluns .

Gegen Mitglieder, die g.gJtt Satzung, Ordnungoq Beschlüsse des Vorstandes oder der
Mitgliederversammlung verstoßen bzw. gegen die Interessen des Vereins handeln oder sich
eines unsportlichen Verhaltens schuldig machen, können nach vorheriger Anhörung vom
Vorstand fo I gende Maßre ge lungen verhtingt werden.

Ma?Sregelungen sind
a) Verweis
b) Befristetes Verbot der Teilnahme am Sportbetrieb sowie an Veranstaltungen des

Vereins
c) Zeitlich befristeter Entzug vom Stimmrecht
d) - Ausschluss aus dem Verein

Der Bescheid über die Maßregelung, die gegenüber Ehrenmitgliedern nicht möglich ist, muss
persönlich oder per Einschreibebrief zugestellt werden.
Dem betroffenen Mitglied steht das Recht nr, gegen diese Entscheid.rng binnen zwei Wochen

. nach Absendung d.en Beschwerdeausschuss des Vereins anzurufen.

" Neufassung$7 der Satzung des Vereins auf der Jahreshauptversammlung am 10.03.2018
( siehe Protokoll der Jahreshauptversammlung vom 10.03.2018)
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Q 8 Oreane

Die Organe des Vereins sind:
l. Die Mitgliederversammlung
2. Der Vorstand
3. Der Beschwerdeausschuss
4. Die Kassenprüfer

I 9 Mitsliederuersammluns

Das oberste Organ ist die Mitgliederversammlung. Die wichtigste Mitgliederversammlung ist
die Jahreshauptversammlung, die ftir nachfolgendes zuständig ist:

:a) Entgegennahme der Berichte des Vorstandes, \

b) Entgegennahme des Berichtes der Kassenprüfer,
c) Entlastung und Wahl des Vorstandes,
d) Wahl der,Kassenprüfer,
e) Festsetzung von Beiträgen, umlagen und deren Fälligkeit,
D Genehmig.ntg des Vereinsetats,
g) Satzungsänderunge&
h) Beschlussfassungen über Anträge,
i) Entscheidungen über die Berufung gegen Entqcheid des Vorstandes $ 8,

, j) Berufung gegen den Ausschluss .ir.r Mitglieäes nach g 5 Abs. 3,
k) Ernennung von Ehrenmitgliedern nach $ 13,

,i l) Auflösung des Vereins.

Die Jahreshauptversammlung ist nach Beendigung des Geschäftsjahres bis zum 15. Februar
vom Vorstand einzuberufen. Anträge zur JHV sind dem Vorstand bis zum 31. Dezember
schriftlich einzureichen.
Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist innerhalb 14 Tagen mit entsprechender
Tagesordnung einzuberufen, wenn es

a) der Vorstand beschließt oder
b) 20 v.H. der erwachsenen Mitglieder beantragen.

Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt durch den Vorstand mittels
söbriftlicher Einladung mit Tagesordnung. Ftir den Nachweis der frist- und ordnungsgemäßen
Einladung reicht die Absendung der schriftlichen Einladung (auch in der Verbandsieltung;
aus. Zwischen dem Tag der Einladung und dem Termin der Versammlung muss eine Frisi
zvei und höchstens sechs Wochen liegen.
Anträge auf Satzungsänderung müssen bei der Bekanntgabe der Tagesordnung wörtlich
mitgeteilt werden. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der
erschienenen Mitglieder beschlussftihig.
Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen. Stimmenenthaltungen gelten nicht als abgegebene Stimmen;-St-i-*gteiötrtreit
bedeutet Ablehnung.
Satzungstinderungen erfordern eine Zweidittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen.
Bei Wahlen musd eine geheime Abstimmung erfolgen, wenn diese von ftinf v.H. der
Anwesenden beantragt wird.



Anträge können gestellt werden:
a) von jedem erwachsenen Mitglied $4
b) vom Vorstand

Anträge auf Satzungsänderung müssen vier Wochen vor der Mitgliederversammlung
schriftlich beim Vorsitzenden des Vereins eingegangen sein.
Über andere Anträge kann in der Mitglied.*.i.ä--lrog nur abgestimmt werden, wenn diese
Anträge mindestens eine Woche vor der Versamml,mg schriftlich bei dem Vorsitzenden des
Vereins eingegangen sind. Später eingehende Anträge dürfen in der Mitgliederversarnmluttg
$ur behandelt werden, wenn ihre Dringlichkeit mit einer Zweidnttelmehrheit bejalrt wird.
Dringlichkeitsanträge auf S atzungsände,rungen sind aus ge schlo s sen.
Über die Mitgliederversammlung ist ein Ergebnisprotokoll zu fertigotr, das vom
Versammlungsleiter und dem Protokollführer unterzeichnet werden muss.

:

I 10 Süimmrecht und Wählbarkeit

Mitglieder, die das'1'8'. Lebensjahr vollendet haben, besitzen Stimm- und Wahlrecht.
Gastmitglieder haben zu Fragen der Satzungstinderung kein Stimmrecht.
Das Stimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden.
Gewählt werden können alle volljdhrigeri und geschäftsftihigen Mitglieder des Vereins.

Jugendliche sirld ab llJalre ftir sportliche Fragen stinirnberechtigt, nicht aber für Fragen der
Geschäftsftihrung des Vereins. Jugendvertreter können nach Vollendung des 16. Lebensjahres
gewählt werden.

,j

I li Vorstand'

(1) Den Gesamtvorstand bilden:

1. Vorsitzender
2. Erster Stellvertreter des Vorsitzenden
3. Zweiter Stellvertret6r des Vorsitzenden
4. Dritter Stellvertreter des Vorsitzenden
5. Schatzmeister
6. Schriftführer
7. Sporfwart
*.r Wandemrderwart
9. Frauenwartin
10. Objektwart
I 1. Technischer Wart

Die drei Stellvertreter des Vorsitzenden übernehmen gleichzeitig.eines der 5. bis I l.
genannten Amter.
Einer der Stellvertreter des Vorsitzenden muss gleichzeitig das Amt des ,,Schatzmeisters"
übernehmen.

(2) Gerichtlich und.außergerichtlich wird der Verein durch zwei der zuerst genannten vier
Vorstandmitglieder gem. $ 26 BGB vertreten.
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(3) Der Vorstand wird auf zwei Jahre gewäihlt. Die Wahl erfolE in den Jahren mit geraden
Jahreszatrlen. Der Vorstand bleibt aber bis zur Neuwahl im Amt.

(a) Bei Nichtbesetzung eines Amtes im Vorstand auf einer Jahreshauptversammlung oder bei
Rücktriu eines Vorstandsmitgliedes kann der Vorstand ein neues Mitglied einsetzen-. Die
Bestätigung eines solchen Vorstandsbeschlusses muss auf der nächsten
Mitgliederversammlung erfol gen.

(5) Der Vorstand ftihrt die Geschäfte im Sinne der Satzung und der Beschlüsse der
Mitgl i ederversamml.mg.
Er fasst seine Beschlüssen mit einfacher Mehrheit.
Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden bzw. bei dessen
Abwesenheit die stimme des amtierenden stellvertreters.
Der Vorstand berichtet der Mitgliederversammlung über seine Tätigkeit.

dr

(6) Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung und kann weitere Ordnungen erfassen, die
für die Mitglie{er'verbindlich sind. Der Vorstand ist berechtigt, für bestimmte Zwecke
Ausschüsse einzusetzen. ,

' Die Neufassung des $ 1l der Satzung des RCR in der außerordentlichen tutitgli"de*etsu-tntung norn 1Z-OZteeZ.
(siehe Protokoll der außerordentlichen Mitgliederversalnmlung vom 12.07.1992'l

' $ 12 Bhrgqmitelieder " .

Ehrenmitglieder können solche Personen werden, die sich um den Verein besonders verdient
" gemacht haben. Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Lebenszeit. Die Wahl erfolgt' dazr)auf Vorschlag des Vorstandes auf einer Jatreshaupö.rru-rrrlung mit

Dreiviertelstimmenmehrheit der anwesenden Mitgliedei, die das tg. febensjahr vollendet
haben und mindestens drei Jahre dem verein angehören.
Ehrenmitglieder haben alle Rechte der aktiven Mitglieder.

Q 13 Beschwerdeausschuss'

Der Beschwerdeuurr.hrrrs besteht aus drei volljtihrigen und geschäftsftihigen Mitgliedern, die
nicht dem Vorstand angehören dtirfen. Sie werden jeweils flir zwei Jahre gewdhlt, die Wahl
erfolgt in den Jahren mit ungeraden Zahlen.
Die Entscheidungen des Ausschusses sind Handlungsempf'ehlungen für den Vorstand.
r!{

I 14 Kassenprüfer

Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von zwei Jahren zweiKassenprüfer, die
nicht Mitglied des Vorstandes oder eines von ihm eingesetzten Ausschusses sein dürfen.
DieKassenprüfer haben die Kasse des Vereins einschließlich der Bücher und Belege
mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstandjeweils schriftlich Bericht zu erstatten. Die Kassenprüfer erstatten der Mitgliederversammlung
einen Prüfbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte die
Entlastung des Schatzmeisters und des übrigen Vorstandes.

' Neufassung $ l3 der Satzung des Vereins auf der l"t".rh""pt"oru.mt*g;; 10.0320tt
( siehe Protokoll der Jahreshauptversammrung vom to.or.zojg)
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A 15 Auflösuns'

- Über die Auflösung des Vereins entscheidet eine hierftlr eigens einzuberufende
Mitgliederversammlnng mit Dreiviertelmehrheit der erschienenen Stimmberechtigten.

Liquidatoren sind der erste Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende/Schatzrneiser.
Die Mitgliederversammlung ist berechtigt, zwei andere Vereinsmitglieder als Liquidatoren zu
benennen.

- t B"i Auflosung des Vereins oder bei Wegfall des steuerbegilnstigten Zweckes gemäß $2 dieser
Satzung fiillt das Vennögen des Vereins, soweit es bestehende Verbindlichkeiten tlbersteigt,
dem Landessoortbund Berlin e.V. / Fachverband Landesruderverband Berlin e.V.'ir;" 
2u, der ausschließlich und unmittelbar zur Förderung des Rudersports im Sinne der
Abgqpenordnung zu verwenden hat

S 16 Inkrafttreten

Diese Satzung ist in der vorliegenden Form am 12.07 .1992 von der Mitgliederversammlung
des Vereins beichlossen worden.

S 17 Satzuneslhnliche Bestimnuneen

Die Ruderordiung, die Geschäftsordnung, die Jugendordnung, die Aufsichtsordnung, die
Trainingsordnung des DRV, die Arbeitsordnung des Beschwerdeausschusses, die

" 
'..t . dgbeitsordnung flir einen Satzungs- und Koordinierungsausschuss, die Hausordnung, die

Beitragsordnung, sowie Ausftihrungsbestimmungen zur Satzung und Geschäftsordnung des

Vorstaädes sind ftir die Mitglieder ebenso bindend wie die Satzung.

Lry
1. Ehrenamtlich Tätige, Organ- oder Amtsträger des Vereins. deren Vergütung die

Ehrenamtpauschaldentsprechend $3 Nr.26a ESTG im Jahr nicht übersteigt, haften für
Schäden, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten verursachen, gegenüber

dem Verein und seinen Mitgliedern, entsprechend $3la und b BGB nur bei Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit.

2. Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für fahrlässig
'F{: o verursachte Schaden, die Mitglieder bei der Ausübüng des Sports, bei Benutzung von

Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei Vereinsveranstaltungen erleiden,
soweit solche Schaden nicht durch Versicherungen des Vereins abgedeckt sind.

3. Sind Vereinsmitglieder nach Absatzl einem anderen zum Ersatz eines Schadens

verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen satzungsgemäßen
- Vereinsaufgaben verursacht haben, so können sie" außer bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit, entsprechend $3lb Absatz 2 BGB vom Verein die Befreiung von der
V erbindl ichkeit verlangen.

3: Neufassung des $ 15 der Satzung des Vereins auf der Jahreshauptversammlung am 10.03.2007
( siehe Protokoll der Jahreshauptversammlung 1 0.03.2007)

8'Beschluss und Einftihning des $18 der Satzung des Vereins auf der Jahieshaupwersammlung am 10.03.2018
( siehe Protokoll der Jahreshauptyersammlung vom 10.03.2018)



Anhang za Satzung
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Rechtsvorgäneer des .;Ruder-Club Rnhnsdor{ e.V.*

In chronolo gischer Reihenfolge :

,,Ruderklub der Deutschen Bank e.V."
,, BSG Chemie Köpenick/ Siemens Plania't "

,, BSG Interflug"
-*' ,, BSG Luftfahrt" ,

Satztrnssbeschlässe des Ruder-Club Rahnsdod e.V.

Nach Grtindung:
Nach Andenrng:
Nach Andenmg:
Nach Anderung:

.T

. Erste Satzung vom 12.04.1992i Satzung vom 12.07.1992
Satzung vom 10.03.2007
Satzung vom 10.03.2018 
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